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Vergaberechtsreform 2016/17
Struktur des Vergaberechts oberhalb der EU-
Schwellenwerte

EU-Recht
Sektoren-
richtlinie 

RL 2014/25/EU

Allgemeine
Vergaberichtlinie 

RL 2014/24/EU

RL Verteidigung
und Sicherheit
RL 2009/81/EG

Anforderungen des 
EU-Primärrechts

GWB, Teil 4 Landesvergabegesetze

Vergabeverordnung 
(VgV)

VOL/A
2. Abschnitt

VOF VOB/A EU
2. Abschnitt

Sektoren-
verordnung 

(SektVO)

VSVgV
Verteidigung 

und Sicherheit

VOB-VS
(nur bauspezifische 

Bestimmungen)

Vorgaben durch 
Verwaltungsvorschriften, 

z.B.
 Gemeinsamer Erlass zur 

Beschaffung von 
Holzprodukten

 Allgemeine Verwaltungs-
vorschrift zur Beschaffung 
energieeffizienter Produkte 
und Dienstleistungen (AVV-
EnEff)

Sonstige rechtliche 
Vorgaben in 

Rechtsvorschriften, z.B.

§21 SchwarzArbG

 §21 AEntG

 §19 MiLoG

§141 SGB IX

NEU: Konzessions-
richtlinie 

RL 2014/23/EU

NEU:
Konzessionsver-
gabeverordnung 

(KonzVgV)
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Vergaberechtsreform 2016/17
Struktur des Vergaberechts unterhalb der EU-
Schwellenwerte

Landeshaushalts-
ordnungen (LHO)

GemeindehaushaltsVO

Bundeshaushaltsordnung
(BHO)

Haushaltsrecht (§ 30 HGrG) 

Verwaltungs-
vorschriften

Vergabegesetze der 
Länder

Verwaltungs-
vorschriften

Anwendungsbefehl + „persönlicher“ Anwendungsbereich

UVgO 
(seit 2.9.17 für Bund in Kraft)

zuvor: VOL/A 1. Abschnitt
VOB/A 1. Abschnitt
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 Elektronische Durchführung von Vergabeverfahren (E-Vergabe) 
verpflichtend, insbesondere:

(1) elektronische Erstellung und Bereitstellung der Auftrags-
bekanntmachung in TED (u. ggf. zusätzlich auf Vergabeplattform)

(2) elektronische Erstellung und Bereitstellung der Vergabeunterlagen
im Internet (z.B. über Vergabeplattform)
 unentgeltlicher, uneingeschränkter, vollständiger und direkter 

Zugang
− Angabe einer elektronischen Adresse in der 

Auftragsbekanntmachung

(3) elektronische Kommunikation während des gesamten Verfahrens, 
z.B. Beantwortung von Bieterfragen

(4) elektronische Abgabe/Übermittlung der Teilnahmeanträge und 
Angebote durch die Unternehmen

E-Vergabe
Oberschwellenbereich (1)
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 Pflicht zur elektronischen Veröffentlichung der 
Auftragsbekanntmachung; 
Pflicht zur elektronischen Verfügbarkeit der Vergabeunterlagen:
 ab 18.04.2016 (abgelaufen!)

 Pflicht zur Übermittlung elektronischer TN-Anträge und Angebote:
 bei zentralen Beschaffungsstellen: Aufschub bis 18.04.2017 (abgelaufen!)

 bei allen anderen Beschaffungsstellen: Aufschub bis 18.10.2018

 Während der Übergangszeit: öAG kann zwischen den verschiedenen 
Mitteln (elektronisch, Post, Fax, Telefon) wählen
 Bewerber/Bieter muss den Vorgaben entsprechen

E-Vergabe
Oberschwellenbereich (2)
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 Veröffentlichung von Auftragsbekanntmachungen zwingend im 
Internet (Internetportale oder Internetseiten des AG) (§ 28 UVgO)
+ Ermittelbarkeit der Bekanntmachung über www.bund.de

 Vergabeunterlagen unentgeltlich, uneingeschränkt, vollständig und 
direkt elektronisch abrufbar (§ 29 UVgO)
− unter Angabe einer elektronischen Adresse in der 

Auftragsbekanntmachung

E-Vergabe
Unterschwellenbereich (1)
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 Übermittlung der Angebote und Teilnahmeanträge in elektronischer 
Form (§ 38 UVgO):
− grds. entscheidet der Auftraggeber über die Form der Einreichung
− ab 25.000 Euro zwingend elektronische Übermittlung; 

Ausnahme: bei Vergabeverfahren ohne TN-Wettbewerb

+ Übergangsfristen (Stufenregelung):
− bis 31.12.2018 darf der Auftraggeber die Form bestimmen 

(auch bei Aufträgen über 25.000 Euro); Bieter muss sich 
anpassen

− von 01.01.2019 bis 31.12.2019 muss der Auftraggeber 
elektronische Angebote akzeptieren, auch wenn er andere 
Form vorgeschrieben hat

 Gleiches gilt für sonstige Kommunikation 
(z.B. Bieterfragen)

E-Vergabe
Unterschwellenbereich (2)
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 Erstmalige Einführung einer Statistik über die Vergabe öffentlicher 
Aufträge und Konzessionen

 Pflicht der Auftraggeber (§ 98 GWB) zur Übermittlung von Daten an das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie bzw. Destatis

 gilt bei Oberschwellenvergaben für 

→ „klassische“ und „funktionale“ Auftraggeber
→ Sektorenauftraggeber
→ Konzessionsgeber

 gilt bei Unterschwellenvergaben für

→ „klassische“ und „funktionale“ Auftraggeber i. S. d. § 99 GWB

Vergabestatistik
VergStatVO (1) - Adressaten



Übersicht 9

 Bei Vergaben oberhalb der Schwelle (europaweite Verfahren):

 Zu übermittelende Daten abhängig vom anzuwendenden 
Vergaberechtsregime („klassische Auftragsvergabe“, 
Sektorenvergabe, Soziale und besondere Dienstleistungen, etc.)

 Datenumfang in Anlagen 1 – 7 geregelt

 Bei Unterschwellenvergaben (erst ab Auftragswert über 25.000 €):

 PLZ und E-Mail-Adresse des öAG
 Verfahrensart (öffentlich/beschränkt/freihändig/sonstiges)
 Auftragswert ohne MwSt.
 Art und Menge der Leistung
 Weitere freiwillige Angaben möglich

Vergabestatistik
VergStatVO (2) - Datenumfang



Übersicht 10

 Datenübermittlung nach Zuschlagserteilung

 Art und Weise wird durch Allgemeinverfügung geregelt; grds. soll 
Datenübermittlung vollautomatisch über die eingesetzten 
Vergabemanagementsysteme (VMS) erfolgen.

 Sobald die technischen Voraussetzungen für eine elektronische 
Datenübermittlung gegeben sind, wird das BMWi eine Bekanntmachung 
im Bundesanzeiger veröffentlichen. Drei Monate nach dieser 
Bekanntmachung werden dann die §§ 1 bis 7 VergStatVO in Kraft treten 
(siehe Art. 7 VergRModVO).

 Übergangsvorschrift: § 8 VergStatVO gilt bis zum Inkrafttreten der §§ 1 
bis 7 VergStatVO (entspricht im Wesentlichen den alten Statistikpflichten 
vor der Reform).

Vergabestatistik
VergStatVO (3)
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